GEMEINDE xxx

Reglement über die Gemeindesubventionen


Die Gemeindeversammlung – Der Generalrat
gestützt auf Artikel 5a Abs. 1 Gesetz über die Gemeinden (SGF 140.1),
gestützt auf die Stellungnahme der Finanzkommission,
auf Vorschlag des Gemeinderats,
erlässt:

ENTWURF JULI 2024

	1
	2
Art. 1	Zweck
1 Dieses Reglement regelt die Gewährung von Gemeindesubventionen.
2 Im Rahmen ihrer Mittel strebt die Gemeinde eine aktive Förderpolitik an.
Art. 2	Geltungsbereich
1 Dieses Reglement richtet sich an alle Initiativen und Institutionen, die gemäss nachstehend festgelegten Vergabekriterien für die Bevölkerung und für die Entwicklung der Gemeinde und der Region von Bedeutung sind.
Art. 3	Vorbehaltenes Recht
1 Das Subventionsrecht gemäss spezifischer oder übergeordneter Gesetzgebung bleibt vorbehalten.
Art. 4	Allgemeine Grundsätze
1 Die Subventionen müssen folgende Grundsätze erfüllen:
a) öffentliches Interesse,
b) Verhältnismässigkeit,
c) Transparenz,
d) Machbarkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Projekts,
e) Übereinstimmung mit den verfügbaren finanziellen Mitteln der Gemeinde,
f) Garantie einer anderen Hauptfinanzierungsquelle als der Gemeindesubvention.
2 Die Subventionen werden durch eine ausreichende Haushaltsdeckung begrenzt.
3 Es besteht weder Anspruch auf die Gewährung einer Subvention noch auf ihren Fortbestand.
Art. 5	Empfängerinnen und Empfänger
1 Subventionen können … (Organisierenden, Institutionen, natürlichen oder juristischen Personen? gewährt werden, die im Gemeindegebiet?, im Bezirk XXX oder ?) aktiv sind.
2 Die in Absatz 1 bezeichneten Empfängerinnen und Empfänger sind insbesondere: (lokale und gemeinnützige Vereine?, lokale oder regionale Veranstaltungen?). Jedes private oder öffentliche Projekt von lokaler Bedeutung kann ebenfalls unterstützt werden.
3 Empfängerinnen und Empfänger, die über Statuten verfügen und deren Gesuche XXX Franken übersteigen, müssen in ihren Statuten festhalten, dass allfällige Aktiven bei der Auflösung der Körperschaft einer Organisation überwiesen werden, die den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt.
Art. 6	Vergabekriterien
1 Bei den Vergabekriterien sind folgende Punkte zu beachten: 
a) der Aufbau des Dossiers,
b) die Art der Empfängerin/des Empfängers gemäss Grundsätzen in Artikel 4,
c) die Finanzstruktur (Budget und Jahresrechnung),
d) der beantragte Betrag,
e) die Dauer und die Weiterführung der Subvention.
Art. 7	Art der Subventionen
1 Es gibt zwei Subventionsarten:
a) finanzielle Unterstützung,
b) Beiträge in Form von Sachleistungen, wie namentlich die Bereitstellung von Personal, Räumen, Mobiliar, Maschinen oder Fahrzeugen.
Art. 8	Form der Subventionen
1 Jede Subvention kann die Form einer einmaligen, jährlichen oder ausserordentlichen Subvention annehmen:
a) die einmalige Subvention 	besteht aus eines punktuellen und einmaligen Beitrags, der in den Voranschlag der Gemeinde eingestellt wird, um die Empfängerinnen und Empfänger zu unterstützen;
b) die jährliche Subvention 	besteht aus einer Beihilfe, die jedes Jahr in den Voranschlag eingestellt wird. Sie ist beispielsweise auf der Grundlage der Kriterien in Artikel 6 verlängerbar;
c) die ausserordentliche Subvention 	besteht aus einer punktuellen und einmaligen Beihilfe zur Unterstützung der Empfängerinnen und Empfänger für eine gelegentliche Aktivität. Es ist ein Betrag für die Gesamtheit dieser Form der Subvention in den Voranschlag einzustellen.
Art. 9	Höhe der Subvention
1 Die Höhe der Subvention wird festgelegt:
a) gemäss den Kriterien in Artikel 4 Abs. 1,
b) unter Beachtung der Grenzwerte für die Finanzkompetenz gemäss Finanzreglement,
c) innerhalb des Budgetrahmens.


Art. 10	Antrag
1 Subventionsgesuche sind schriftlich an die Gemeinde zu richten. 
2 Sie sind innerhalb folgender Fristen einzureichen: 
a) für einmalige und jährliche Subventionen im Sinne von Artikel 8 Abs. a und b: bis XXX. des Vorjahres;
b) für ausserordentliche Subventionen im Sinne von Artikel 8 Abs. c: mindestens XXX Monate vor der Aktivität.
3 Das Subventionsgesuch ist vor der Durchführung der Aktivität einzureichen.
4 Übersteigt das Gesuch XXX Franken, ist es über das dafür vorgesehene Formular auf der Website www.xxx.ch einzureichen.
5 Nur vollständige, fristgerecht und ordnungsgemäss ausgefüllte und unterzeichnete Dossiers werden berücksichtigt. Vor dem Beschluss kann die Gemeinde von den Gesuchstellenden jede zusätzliche Information und Belege einfordern.
Art. 11	Verfügung und Mitteilung
1 Die Gemeinde entscheidet nach der Prüfung des Dossiers.
2 Sie teilt den Empfängerinnen und Empfängern die Bestandteile des Entscheids innerhalb folgender Fristen mit:
a) für einmalige und jährliche Subventionen im Sinne von Artikel 8 Abs. a und b: bis XXX. des Vorjahres; 

b) für ausserordentliche Subventionen im Sinne von Artikel 8 Abs. c: innerhalb von XXX Monaten.
3 Die Subvention wird anschliessend der Empfängerin bzw. dem Empfänger für ihre bzw. seine Aktivität ausbezahlt oder zur Verfügung gestellt.
Art. 12 	Nachkontrolle
[bookmark: t-0--t-5--a-82--p-2]Die Gemeinde geht sparsam mit den öffentlichen Finanzen um. Sie prüft periodisch, dass die Subventionen weiter wirksam, notwendig und finanziell tragbar sind.
Art. 13	Pflichten der Empfängerinnen und Empfänger
1 Die Empfängerinnen und Empfänger sind insbesondere verpflichtet:
a) die Subventionen gemäss dem eingereichten Gesuch zu verwenden;
b) auf Wunsch die Unterstützung der Gemeinde in ihrer gesamten Kommunikation und wenn vorhanden auf allen Werbeträgern zu erwähnen;
c) sich auf Anfrage der Gemeinde am Leben in der Gemeinde zu beteiligen.
Art. 14	Zurückerstattung
1 Jede unrechtmässig erhaltene Subvention ist zurückzuerstatten.
Art. 15	Rechtsmittel
[bookmark: t-0--t-9--a-153--p-1]1 Gegen jeden in Anwendung dieses Reglements getroffenen Entscheid kann innert 30 Tagen ab Mitteilung schriftlich beim Gemeinderat Einsprache erhoben werden.
2 Gegen Entscheide des Gemeinderats infolge einer Einsprache kann innert 30 Tagen ab Mitteilung bei der Oberamtsperson Beschwerde eingelegt werden.
Art.16	Inkrafttreten
1 Dieses Reglement tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft am ……….. in Kraft.

	
Durch den Generalrat angenommen an der Sitzung vom 
		
Der/Die Präsident:in: 	Der/Die Stadtschreiber:in :
	Der/Die Gemeindeschreiber:in:


	
Durch die Gemeindeversammlung angenommen an der Sitzung vom
		
Der Ammann / Die Gemeindepräsidentin: 	Der/Die Gemeindeschreiber:in:




Genehmigt durch die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft am


Didier Castella
Staatsrat, Direktor
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